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40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §56;

NAG 2005 §44a;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

In einem Fall, in dem der Fremde keinen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt, sondern immer betont

hat, es sei ihm ein Aufenthaltstitel von Amts wegen zu erteilen, ist ein ö:entliches Interesse an der Erlassung eines

Feststellungsbescheides gegeben. Ein ö:entliches Interesse an der Klärung der Frage, ob einem Fremden aus

humanitären Gründen von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu gewähren ist, kann nicht verneint werden, weil daran

die Beurteilung des Aufenthaltsstatus eines Fremden und sein weiteres fremdenrechtliches Schicksal anknüpft. Gegen

die Erlassung eines Feststellungsbescheides bei Fehlen eines Antrages eines Fremden nach § 44a NAG 2005 und gegen

ein allein amtswegiges Vorgehen der Niederlassungsbehörde bestehen sohin keine Bedenken.In einem Fall, in dem der

Fremde keinen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt, sondern immer betont hat, es sei ihm ein

Aufenthaltstitel von Amts wegen zu erteilen, ist ein ö:entliches Interesse an der Erlassung eines

Feststellungsbescheides gegeben. Ein ö:entliches Interesse an der Klärung der Frage, ob einem Fremden aus

humanitären Gründen von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu gewähren ist, kann nicht verneint werden, weil daran

die Beurteilung des Aufenthaltsstatus eines Fremden und sein weiteres fremdenrechtliches Schicksal anknüpft. Gegen

die Erlassung eines Feststellungsbescheides bei Fehlen eines Antrages eines Fremden nach Paragraph 44 a, NAG 2005

und gegen ein allein amtswegiges Vorgehen der Niederlassungsbehörde bestehen sohin keine Bedenken.
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